
35
1665 [v . April 5 . ] A
LEHENSVERTRAG ZWISCHEN DEM LANDESHPTM. [DER FREIEN AEMTER] , RIT¬

TER BEAT JAKOB I . ZURLAUBEN, ALS LEHENSHERRN EINERSEITS
UND MEISTER HEINRICH KURZ [VON BREMGARTEN] ALS LEHENS¬
MANN ANDERSEITS UM DES ERSTERN GUETER IN BREMGARTEN

" [ 1 . ] . . . Soll Er alle Matten , Püntten und Gärten sauber , unschädenlich in

guettem Wessen , Nothwendigen Bauw auch sonderbahr die Matten , Jn aller

- - - Erforderlicher Zünig Jährlichem graben öffnen , bäum Pflantzen , Jn glei¬

chem die brünnen , brunstuben , mit aller Noturfft und die bruggen mit

Läden , alles in seinem Khosten , ohne des Lächenherren vemere endtgelt-
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nus erhalten , usserhalb dass Jhme Zur rüss Maateyi ein . . . Eyah Zum ha-

gen solle Zuegethan werden , und dan dass heüw und Strauw alles widerumb

uf den Güettem , mit meistentheill Riyyderveich verhirten und verbrauchen,

und als hiervon Nützig verkhauffeyi und veräbwandlen , damit den güetern

bauws halben nichts abgange , Zue Herbst und früelings Zeithen die Matten

nach Noturfft Sauberen , dass Laub in die gruben inn der gass Thun sambt

den schülggen , so man in der Matten nit brauchen kann , damit der bauw

vermehret und die giieter Verbessret werden , Jtem Zue herbst undt früe¬

lings Zeithen Ordenlieh wässereri.

[2 . ] . . . sol er die scheür mit Zieglen , usserth deme wass der Lähenherr an-

ietzo uf ein Neüwes deckhen Last , und die Stall mit Erforderlicher Not-

wendigkhaiten versähen und in gutten ehren erhalten , und wass der Lähen¬

herr Jhme an geschyr , wägen , Rächen , Gablen und anderm dergleichen Lauth

sonderbähren specivication Rodels überlassen wirdt , Jn gleichen Ehren
undt werth , wie Er Ess empfangen , auch die scheür Matten und güeter Jn

rechter Zünig und gueten ehren wider in die Handt Stellen , so do gemacht

Wirdt , darbey Lassen und nichts veräberwandlen , oder anderwertss ver¬

wandten

[3 . ] . . . Soll Er hiervon Jährlichen Zinss geben , für hagel und windt undt

Missgewächss An gelt 111 guett guldin , und solchen alle Zeit uff Osteren

völlig abstatten , Jn 3 Mütt oder 12 vierteil düre guete Nuss , und soll

dass Lähen bestähn uff 4 Jahr und angangen sein uff Ostern A° 1665

[4 . ] . . . sol der Lächenman von der Püntten in der Auw [ =Au] Jährlichen die

halbe Rysten und Barthen in Treüwen und ohne gefähr überlyffern , auch

mit allem , alss reithen Heckhlen und dergleichen , allein den Kosten ha¬

ben , ussert deme , dass Er Lächenherren den halben Thail des hanffsamens

und Ackherlohns bezahlen solle , und hingegen dan dem Lächenman die Räben,

so daruff Wachssen , Auch allein Verbleiben.

[5 . ] . . . sol das heüw und Strauw , so Jhme der Lächenherr überlassen geschätzt,

undt Wan er solte äbzüchen ein gleiches verübt werden , damit er Jhme

Lächenherr bey dem Abzug sovil Er empfangen , verbleiben Lasse , Und im

fahl by ussgang Lächens Er nit sovil heüw noch übrig sonder mit dem

Veich verführet Hete , sol Er schuldig sein für ein Jedes fuder Zue be-

zalen , Wass es alssdan auch gelten möchte , und sindt dismählen dem Lä¬

chenman an Heüw undt Embdt Lauth Schätzung Rechten fueder überlassen

Wörden Namblich 3, Jtem an Strauw 100 Wellen , die er wie obgehört wider

ersetzen oder bezahlen soll und dafehren an Heüw und Straw mehr ver-
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handen alss dev Lächenmann Schuldig Weve Zue Hindevlassen 3 soll Jhme dev

Lächenhevv glei .chevgesta .lten solches Jn gebühvendem Pveyss bezallen

[6 . ] . . . sol Ev alssdan Zum Hauss 3 Scheüv und Allem 3 auch Zwybelen und Kvütt-

ven in den gävten sovg Tvagen 3 auch die fisch im Weyev und bach bestes

seines vevgnügens vevgaumen Jn Summa dess Lächenhevvn schaden Wenden und

Nutzen füvdevn so vil ess Jhme Zue Thun Müglich.

[7 . ] . . . Wann Ev dem allem nit Stath thete auch in allen Thveüwen nachkhom-

men : und den Lächenzinss nach tevmin abstatten wuvde 3 sol ev Lächenhevv

befüegt sein Jhme dass Lachen uffzuekhunden 3 Jm fahl abev dev Lächenman

Widev des Lachenhevven Willen dass Lächen Jnnevt dev bestimbten Zeith

ufkhündtete und solches abtvetten wolte 3 soll ev Jhme näbendt abstatung

dev hievin begvyffen schuldigkheit noch 60 gl . Zuv Wendtschafft geben

Undt Jhm fahl Jhne dev Lächenhevv ohne vevwüvkhung inbegviffnen Avticlen

abschaffen wolte 3 sol ev Jme gleichev gestalten 60 gl . Zuv Wendtschafft

geben.

[8 . ] . . . Die weilen dissmahlen dem Lächenmann die güetev unanblümbt hindev¬

lassen Wevden 3 sol Jhme bey usgang des Lächens dev ackhevlohn und samen

von den Jenigen gütven die Ev anblüembt ubevgegeben möchte 3 gebühvendt

bezalt wevden 3 Massen Ev dissmahlen dem Müllev [ dev Wälismühle 3 die

gleichfalls Zuvlauben gehövte ] von ansähung dev Matten und Gävten auch

Thun soll j und sol Ev mögen diss Jahvs dess Henselevs Matten genambt by

dem Hauss gelegen mit Habev 3 dass andeve mit Kovn dass 3 . Jahv Roggen

ansächen 3 und das Vievte Jahv gvass geben Lassen 3 Die Matten .hindev dem

[Kapuzinev ?] Klostev Jm 1666 Jav mit habev ansehen das andeve mit Kovn

dass 3 . mit Roggen , Jtem dess Widevkheven  Matten sol Ev heü-

vigs Javs mit habev 3 dass andev mit Kovn 3 dass 3 . mit Roggen ansehen Mö¬

gen 3 undt alzeit Notwendigen bauw davin Thuon.

[9 . J Heüvigs Jahv Will Ev den Mist nebendt dess Lächenhevven uff die güetev

anwenden 3 Künfftig Jahv ein gleiches Thun damit Ev das 3 . Jahv den bauw

uff sein güettevn vevbvauchen könne 3 hinzwüschendt abev Wivdt ev die Mat¬

ten mit Eschevech in abgang dess Meists Zuv Nottuvfft vevsähen.

Damit in allem Steiff undt vest nachkhomen 3 Auch in allen Avticlen Tveüw ob¬

gehalten Wevde sindt 2 gleich Lautende Zedel gemacht 3 Jedevem Theil Ein Ze-

dell Zuegestelt 3 und mit nachgesetztev Subsignatuv bekvefftiget Wovden 3 ge¬

schehen in bi sein dess . . . Geistlichen . . . Hevvn Fvantz Sebastian W i s-
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s e n b a a h Undt H. Hauptman [ Johann ] Melcher K y d t e n ".
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